
 

STADT RENCHEN Buz.: 5.0204.  
- Rechnungsamt - EDV erl. am: 
Hauptstr. 57 KIGA-DATEI erl. am: 
 
77871 Renchen Gruppe:  Kind-Nr.  
       (von der Kindergartenleitung auszufüllen)  
 
� Anmeldung ab:  � Kindergarten Renchen 
� Abmeldung ab:  � Kindergarten Erlach 
� Änderung ab:  
 
1. Angaben über das Kind: 
 Name:  Vorname:  
 Straße:  PLZ/Ort:  
 geboren am:  � männlich  
 Staatsangehörigkeit:  � weiblich  
 
2. Angaben über die Erziehungsberechtigten: 
 Name/Vorname des Vaters:  
 Straße/PLZ/Wohnort:  
 Name/Vorname der Mutter:  
 Straße/PLZ/Wohnort:  
 
3. Angaben zu den Geschwistern: 
 Anzahl der Kinder in der Familie*:  davon z. Zt. im Kindergarten:  
 Name/Vorname: geboren am:    
 Name/Vorname: geboren am:    
 Name/Vorname: geboren am:    
   (frei für interne Vermerke) 

4. Tarifauswahl (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 (Hinweis: Zeiten und Entgelte siehe Rückseite) 
 

 Kinder von 3-6 Jahre: Kinder von 2-3 Jahren: 
 � Regelöffnungszeiten � Kleinkindbetreuung (4 Std.) 
 � erweiterte Öffnungszeiten (1 Std.) � Kleinkindbetreuung (6,5 Std.) 
 � erweiterte Öffnungszeiten (1/2 Std.)  � Kleinkindbetreuung (9 Std.) 
 � verlängerte Frühgruppe  Kinder von 1-2 Jahren: 
 � Ganztagesbetreuung  � Kleinkindbetreuung (4 Std.) 
   � Kleinkindbetreuung (6,5 Std.) 
 � verlässliche Grundschule  � Kleinkindbetreuung (9 Std.) 
 

XXXX_______________________________ __________________________________ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigter) (Unterschrift Kindergartenleitung) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich     die Stadtkasse  
 (Vorname)  (Nachname)  

Renchen, die fälligen Kindergartenbenutzungsentgelte von meinem nachstehend 
genannten Konto einzuziehen: 
 
Kontonummer:________________________ Bankleitzahl:____________________ 
 

Bank: ______________________________ XXXX_______________________________ 
   (Unterschrift  Entgeltzahler) 
 
*freiwillige Angabe aller im Haushalt lebenden Kinder bis zum 18. Lebensjahr. 


